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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1992

Norm

HGB §133

HGB §140

Rechtssatz

Verstöße gegen ein Konkurrenzverbot sind zwar grundsätzlich schwerwiegende P6ichtverletzungen, die

Besonderheiten des Einzelfalls können aber doch gegen die Verwirklichung eines Ausschließungsgrundes sprechen.
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